
des bürgerlichen Parlamentarismus. Die Monopolbourgeoisie konzentriert ihre 
Macht nicht bei dem gewählten Parlament, sondern bei der Exekutivgewalt, 
bei der Regierung. Sie schafft bereits in ihrer Verfassung die juristischen 
Möglichkeiten, den Einfluß des gewählten Parlaments, in dem möglicherweise 
fortschrittliche Bestrebungen spürbar werden könnten, zu paralysieren. Zu 
diesem Zweck sind die exekutive und die richterliche Gewalt mit Rechten 
ausgestattet, die sie jederzeit über das Parlament erheben (Art. 63, 68, 81, 93 
und 100 GG). Auf eine völlige Entmachtung des Parlaments zielt die Not
standsverfassung. Nach dem Notstands Verfassungsentwurf soll das Parla
ment durch ein „Notparlament“, einen „Gemeinsamen Ausschuß“ von nur 
wenigen Personen, ersetzt werden. Letztlich kann auch das „Notparlament“ 
ausgeschaltet und die Staatsgewalt bei der Bundesregierung konzentriert 
werden (Art. 53 а des Notstandsverfassungsentwurfs).
Getarnt wird diese Machtkonzentration bei der Regierung durch die angeb
liche Begrenzung der Staatsgewalt durch die gesetzgebende und die richter
liche Gewalt. Diese Dreiteilung der Gewalten erweckt bei großen Teilen der 
Bevölkerung die Illusion, daß ein angeblich von der exekutiven Gewalt 
unabhängiges Gericht ihre Grundrechte vor Übergriffen der Exekutivgewalt 
schütze. Diese Illusion ist durch die Praxis längst widerlegt: Die Konzentra
tion der Macht in den Händen einer reaktionären, gegen das Volk und seine 
Interessen gerichteten Regierung führt zum Abbau und nicht zur Wahrung 
der Grundrechte der Bürger.
Die Auseinandersetzung mit der Lehre von der Dreiteilung der Gewalten 
spielte bereits bei der Vorbereitung unserer ersten Verfassung von 1949 eine 
prinzipielle Rolle. Aufgrund einer exakten wissenschaftlichen Analyse der 
Weimarer Verfassung und ihrer gesellschaftlichen Realität gelangte Polak 
zu dem Schluß: „Wenn wir den Grundsatz der Gewaltenteilung auf geben, 
so ist damit keineswegs gesagt, daß wir aufhören, scharf zwischen den drei 
verschiedenen Staatsfunktionen: Gesetzgebung, Verwaltung und Justiz zu 
unterscheiden. Jede moderne Verwaltung wird auf dieser Unterscheidung 
aufbauen. Aber was wir verhüten wollen und verhüten müssen, das ist, daß 
diese Funktionen, vor allem die Verwaltung und Justiz, dadurch zum Spiel
ball reaktionärer Kräfte werden, daß diese sich — mit Hilfe der Theorie der 
Gewaltenteilung — zu ,Staaten im Staate', zu selbstherrlichen Apparaten ent
wickeln, zum Schaden des Rechts und zum Schaden des Volkes.“13 
Wurde deshalb bereits von unserer ersten Verfassung der Grundsatz der 
Gewaltenteilung als reaktionär erkannt und überwunden, so bringt unser 
heutiger Verfassungsentwurf historisch folgerichtig zum Ausdruck, daß unsere 
gesellschaftliche Wirklichkeit mit einer horizontalen oder vertikalen Ge
waltenteilung völlig unvereinbar ist.14 In konsequenter Durchsetzung der

13 K. Polak, „Gewaltenteilung, Menschenrecht, Rechtsstaat“, Einheit, 1946, S. 393 f.
14 Henker und Werner weisen auf die Ergänzung der „horizontalen Gewaltenteilung“ 

durch die „vertikale Gewaltenteilung“ hin: „Ausgehend von der alten liberalen 
deutschen Föderalismuskonzeption, wonach die »horizontale Gewaltenteilung' — die 
Aufteilung der staatlichen Befugnisse auf Parlament, Exekutive und Justiz — noch 
durch die »vertikale Gewaltenteilung' — die Aufteilung der staatlichen Befugnisse 
auf die Zentralgewalt und relativ selbständige Gliedstaaten (Länder) — ergänzt 
werden müsse, wurde versucht, der Bevölkerung einzureden: Die föderalistische 
Staatsstruktur stelle ,ein Hindernis gegen die Bildung staatlicher Übermacht an 
einer Stelle, eine wirksame Garantie für die Stabilisierung der Gewaltenteilung, 
für die Aufrechterhaltung eines relativen Gleichgewichts der geteilten Macht des 
Staates. . .' dar; durch das föderalistische Prinzip lasse sich »eine Balance zwischen 
Bund und Ländern, Gemeinden und sonstigen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, eine vertikale Teilung der Gewalten (auch innerhalb der hochspezialisierten547


